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 Veröffentlicht am 21.05.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

39/03 Doppelbesteuerung

Norm

DBAbk Schweiz 1975 Art14;

DBAbk Schweiz 1975 Art5;

DBAbk Schweiz 1975 Art7;

EStG 1988 §22 Z1 litb;

Rechtssatz

Zu den Merkmalen einer Betriebsstätte gehört auch, daß sich die feste Geschäftseinrichtung in der Verfügungsmacht

des Unternehmers be<ndet (hier: Die Mitbenutzung des vom Unternehmen dem Unternehmensberater zur Verfügung

gestellten Raumes steht der Annahme einer Betriebsstätte desselben nicht entgegen).
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